
An Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie interessierte Kreise

19.03.2026

Verfassungsrevision der Gemeinde Trin – Einladung zur Mitwirkung

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Der Gemeindevorstand hat im Jahr 2025 eine Verfassungskommission eingesetzt. Auslöser 
hierfür war die zustande gekommene Initiative «Einführung der Urnengemeinde». Da diese 
Initiative ohne konkreten Wortlaut eingereicht wurde, oblag es dem Gemeindevorstand, eine 
entsprechende Vorlage auszuarbeiten.

Die Ausarbeitung erfolgte durch eine breit zusammengesetzte Verfassungskommission unter 
Einbezug von Vertretungen aus Bevölkerung, Initiativkomitee, Gemeindevorstand und 
Verwaltung sowie mit juristischer Begleitung. 

In der Zwischenzeit wurde zudem die Initiative «Transparenz schafft Vertrauen» erfolgreich 
eingereicht, welche die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips fordert. Auch dieses Anliegen 
wurde in die vorliegende Revision aufgenommen.

Im Rahmen der Arbeiten wurde nicht nur das Anliegen der Initiativen aufgenommen, sondern 
die Gemeindeverfassung gesamthaft überprüft. Dabei wurden verschiedene Themen 
behandelt, unter anderem:

• Einführung der Urnengemeinde
• Beibehaltung der Gemeindeversammlung
• Neuordnung der politischen Rechte
• Anpassung der Finanzkompetenzen
• Änderungen bei Wahlen 
• Einführung des Öffentlichkeitsprinzips

Ziel der Revision ist es, die Gemeindeverfassung zu modernisieren, klarer zu strukturieren und 
an die heutigen rechtlichen sowie gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen.

Verfahren und weiteres Vorgehen

Die Erarbeitung der Vorlage erfolgt in mehreren Schritten:

• Öffentliche Vernehmlassung mit Möglichkeit zur Stellungnahme
• Auswertung der Rückmeldungen und Bereinigung der Vorlage
• Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung
• Genehmigung durch den Kanton
• Inkrafttreten der revidierten Verfassung (voraussichtlich per 1. Januar 2027)



Die öffentliche Vernehmlassung bildet dabei einen zentralen Bestandteil des Prozesses. Sie 
ermöglicht es der Bevölkerung, sich aktiv in die Ausgestaltung der neuen Verfassung 
einzubringen.

Einladung zur Mitwirkung

Alle interessierten Personen sind herzlich eingeladen, sich an der öffentlichen Diskussion und 
an der Vernehmlassung zu beteiligen.

Ihre Rückmeldungen können auf verschiedenen Wegen eingebracht werden:

• schriftlich
• per E-Mail
• im Rahmen eines persönlichen Gesprächs mit Vertretungen der Gemeinde

Die entsprechenden Unterlagen zur Verfassungsrevision liegen während der 
Vernehmlassungsfrist öffentlich auf und sind zudem auf der Website der Gemeinde einsehbar.

Der Gemeindevorstand ist überzeugt, dass eine breit abgestützte Mitwirkung wesentlich zur 
Qualität und Akzeptanz der neuen Gemeindeverfassung beiträgt, und freut sich über Ihre 
Rückmeldungen.
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